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nichtbeteiligten Leidtragenden befichtigt werden können. Diefer Nachteil kann

blofs durch die Schaffung einzelner, nur für die Beteiligten zugänglicher Vorräume

behoben werden. Die letzteren find von der Strafse aus, bezw. von den die

Hallen umgebenden Seitengängen, mittels Doppeltüren zu erreichen. Beim Saal«
fyftem find den Vorräumen diefelben Abmeffungen wie den nebenanliegenden Sälen

zu geben. Beim Zellenfyftem können die Einzelzellen mit Einzelvorräumen verfehen

werden, oder es können auch aus wirtfchaftlichen Rückfichten gröfsere Zellen für

je 2 oder 3 Leichenbahren mit gemeinfamem Vorraum gefchaffen werden.

Das bisher Gefagte gilt allerdings nur bezüglich der Hallen für nichtinfektiöfe

Leichen. In Hallen für infektiöfe Leichen if’c —— da der Zutritt dem Publikum nicht

geltattet wird _ nur ein Mittelgang für das Bedienungsperfonal anzulegen. Die

Vorräume vor den Ausf’cellungsräumen follen aber beibehalten werden, um die

letzteren von den äufseren, die Hallen umgebenden Säulengängen, von denen aus

das Publikum durch die in den Aufsenwänden der Hallen angebrachten Fenfter die

ausgeftellten Leichen befichtigen kann, zu trennen. Durch diefe Fenf’rer wird fomit

die feitliche Beleuchtung der durchlaufenden Gänge, bezw. der Vorräume gefchaffen;

aufserdem kann noch hohes Seitenlicht durch die über den Seitenfchiffen in den

Hochwänden des Mittelfchiffes angebrachten Fenfter hinzugezogen werden.

Die Leichenfchauräume find vom Bedienungsgang durch doppelte Schiebe—

fenf’cer, von denen die dem Gange zugewendeten aus mattem Glas herzuftellen find,

zu trennen. Von dem für das Publikum beftimmten Gang, bezw. von den Vorräumen

werden die Ausftellungsräume durch doppelte gefchlofl'ene Schaufenfier gefchieden.

Die Verrichtungen im Bedienungsgange find fomit für das im Befichtigungsgange

verfammelte Publikum oder für die in den Vorräumen verfammelten Leidtragenden

unfichtbar. Die den Gängen zugewendeten Glaswände werden durch Pfeilerf’tellungen

(am befien aus Stein errichtet) unterbrochen. Im Bedienungsgange find fchmale

Gleife anzulegen, um das Ein- und Abfahren der Leiche'n auf den Rollwagen vom

Abladeraum in die Ausflellungsräume und umgekehrt zu erleichtern.

Angaben über die Abmeffungen der einzelnen Räumlichkeiten und Gänge find

teils den in Art. 116 bis 118 vorgeführten Münchener Leichenhallen, teils dem

gleichfalls beigefügten Entwurf für Warfchau (fiehe Art. 95) zu entnehmen.

Beim inneren Ausbau der Leichenhallen, bei der Wahl der Baufioffe und bei

allen fonf’tigen technifch—hygienifchen Vorkehrungen und Einrichtungen mufs in

erfier Reihe für den genügenden Zutritt von Licht und Luft und für die Erhaltung

peinlichlter Reinlichkeit im Inneren Sorge getragen werden. Alle unnötigen und

fchlecht beleuchteten Räumlichkeiten, die zur Entwickelung von Mikroorganismen

und zu der damit verbundenen Begünf’tigung des Fäulnisvorganges in den Leichen—

räumen beitragen, find firengf’cens zu vermeiden. Von allen vor- und einfpringenden

Bauteilen, wie Tür- und Fenftereinfaffungen, Deckengefimfen, Hohlkehlen, Ecken

u. f. w., ift vollkommen abzufehen, um Staubanfammlung zu verhüten. Alle zu

verwendenden Baufioffe follen leicht abwafch- und desinfizierbar fein. Poröfe Ma-

terialien, wie z. B. Holz, find in allen Bauteilen auszufchliefsen.

Um bei der Anwendung künftlicher Kühlung in den wärmeren Monaten den

möglichen Kälteverluften vorzubeugen, find in den Aufsen- und Innenwänden der

Hallenbauten wie auch bei den Fußböden und Decken forgfältigfte Ifolier-

einrichtungen anzuwenden; die Wände, die am beften aus Beton zu errichten find,

follen mit doppelten Ifolierfchichten verfehen werden. Die gröfste Ifolierfähigkeit
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